
Kann ich meine Wahl zur Schulkonferenz ablehnen
(in BW)?
Beitrag von „Schantalle“ vom 15. Oktober 2016 16:39

Ich habs glaube ich gefunden:

Schulkonferenzverordnung:
"(1) Für die Wahl der Vertreter der Lehrer und ihrer Stellvertreter gilt § 2 Abs. 1 Nr. 15 der
Konferenzordnung." (-> "...dabei sind wählbar alle in der GLK stimmberechtigten Lehrer")

und:
"(3) Sind weniger Lehrerstellen vorhanden als die Zahl der Vertreter und Stellvertreter beträgt,
kann die Gesamtlehrerkonferenz die Reihenfolge der Vertretung auch anders als durch Wahl
bestimmen."

In Ausnahmefällen kann die GLK also z.B. darüber diskutieren, wer wohl der geeignetste wäre,
diesen Job zu erfüllen und stimmt dann ab. Ob der einzelne da zugestimmt hat, ist egal.

Ich fürchte, "Wahl" ist einfach ein falscher Begriff, der hier gewählt wurde, bedeutet aber nicht,
dass man das Amt nicht annehmen muss.
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